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   Ja X Nein   Ja X Nein   Ja X Nein 
                

 
 
Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Resolution gegen Rechtsextreme 
 
 
„Der Rat der Stadt Braunschweig begrüßt die aus dem von mir eingeladenen Gesprächskreis 
entstandenen Initiativen von Gewerkschaften, Wirtschaftsverbänden, Kirchen, 
Glaubensgemeinschaften und anderen für ein breites Bündnis gegen die rechtsextreme 
Demonstration am 4. Juni 2011 jeglicher Art und wird sich an entsprechenden Initiativen und 
Aktionen intensiv beteiligen.“ 
 
 
 
 
 
 
gez. 
 
Dr. Hoffmann 
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Anlage 2

Öffentliche Bekanntmachung


Neufestsetzung der Ortsdurchfahrtsgrenze der Bundesstraße B 248

Nach § 4 Abs. 1 des Niedersächsischen Straßengesetzes vom 24. September 1980 - in der zurzeit gültigen Fassung - setzt die Stadt Braunschweig die Grenze der Ortsdurchfahrt der B 248 von km 6,623 auf km 6,638 zum 01.01.2010 neu fest.


Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Braunschweig. Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Braunschweig, Am Wendentor 7, 38100 Braunschweig schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden.


Stadt Braunschweig


Fachbereich Tiefbau und Verkehr

